
Sehr geehrte Damen und Herren,

unter bestimmten Voraussetzungen wird bei Veräußerung eines Betriebs,  
eines Teilbetriebs oder einer Praxis eines Freiberuflers ein Veräußerungsfrei­
betrag gewährt. Da dieser nur einmal im Leben auf Antrag gewährt wird,  
sollte die Inanspruchnahme sorgfältig überlegt werden. Dies gilt insbesondere 
dann, wenn der Veräußerungsgewinn niedriger ist als der Freibetrag.

Gerade im Alter fallen Aufwendungen für Hilfsmittel, wie z. B. Treppenlifte, 
häufiger an. Um die steuerliche Abzugsfähigkeit sicher durchsetzen zu  
können, sollten die Voraussetzungen für den Abzug vorher geklärt werden.  
Das verhindert langjährigen Streit mit der Finanzverwaltung.

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Blitzlicht­Ausgabe oder zu anderen 
Themen? Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.

06 / 2014

Termine Steuern / Sozialversicherung Juni /Juli 2014

Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.06.2014 1 10.07.2014 2

Umsatzsteuer 10.06.2014 3 10.07.2014 4 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, 
 Solidaritätszuschlag

10.06.2014 Entfällt

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 10.06.2014 Entfällt

Ende der Schonfrist Überweisung 5 
obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch: Scheck 6

13.06.2014 14.07.2014

06.06.2014 07.07.2014

Sozialversicherung 7 26.06.2014 29.07.2014

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

Seit dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer 
sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag 
zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung 
an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt 
abzuführen.

Unternehmer/Beteiligungen

Änderung der bestandskräftigen 
 Inanspruchnahme des Veräuße-
rungsfreibetrags bei weiterem 
Veräußerungsgewinn möglich
Bei Vorliegen bestimmter Vorausset-
zungen wird bei der Veräußerung eines 
Betriebs, eines Teilbetriebs oder einer 
Praxis ein Veräußerungsfreibetrag ge-
währt. Der Freibetrag wird nur einmal 
im Leben gewährt und wird deshalb 
nur berücksichtigt, wenn er beantragt 
wird. Hat z. B. ein Unternehmer zwei 
oder mehrere Betriebe oder Mitunter-
nehmeranteile, muss er den Freibetrag 
nicht bei der ersten Veräußerung in An- 
satz bringen, wenn sich der Freibetrag 
bei einer späteren Veräußerung günsti-
ger auswirken würde. Dagegen ist es 
nicht möglich, den bei einer Veräuße-
rung nicht verbrauchten Teil des Frei-
betrags auf weitere Veräußerungen zu 

1 Für den abgelaufenen Monat.
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern für 

das abgelaufene Kalendervierteljahr.
3 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung 

für den vorletzten Monat.
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung 

für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern (ohne 
Dauerfristverlängerung) für das vorangegangene Kalen-
dervierteljahr.

5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmel-
dungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem An-
meldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem 
Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, 
Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stich-
tag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen wer-
den keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem 
Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 
Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim 
Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine 
 Einzugsermächtigung erteilt werden.

7 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge 
sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des 
laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumnis-
zuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschrift-
verfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
24.06./25.07.2014) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt  
werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten 
sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch 
extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehalts-
daten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den 
Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, 
wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag 
nach Feiertagen fällt.
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übertragen. Soweit der Freibetrag bei 
einer Veräußerung nicht voll ausge-
schöpft werden kann, ist er verloren.
 Eine Unternehmerin hatte im Jahr 
2007 den Freibetrag ursprünglich für 
einen geringen Veräußerungsgewinn 
(aus der Veräußerung eines Gewerbe-
betriebs) in Anspruch genommen. Der 
entsprechende Einkommensteuerbe-
scheid wurde bestandskräftig. Später 
erhielt sie einen berichtigten Steuer-
bescheid, in dem für 2007 zusätzlich 
ein weiterer (höherer) Veräußerungsge- 
winn (aus der Veräußerung einer Betei- 
ligung an einer Mitunternehmerschaft) 
veranlagt war. Das Finanzamt berück-
sichtigte nur den ursprünglich gewähr-
ten geringen Freibetrag. Im Einspruchs-
verfahren gegen diesen geänderten 
Bescheid beantragte die Unternehme-
rin den Freibetrag bei einem höheren 
Veräußerungsgewinn zu berücksichti-
gen. Das Finanzamt lehnte das ab.
 Das Finanzgericht Münster ent- 
schied, dass die Korrektur des von  
der Unternehmerin ausgeübten Wahl-
rechts im Wege der Kompensation mög- 
lich und zu ihren Gunsten zu berück-
sichtigen ist.
 Der Bundesfinanzhof muss abschlie- 
ßend entscheiden.

Umsatzsteuer-Vorauszahlungen/ 
Erstattungen als regelmäßig 
wieder kehrende Zahlungen bei 
Einnahmen-Überschussrechnung
Regelmäßig wiederkehrende Einnah-
men und Ausgaben, die kurze Zeit vor 
Beginn oder kurze Zeit nach Beendi-
gung des Kalenderjahrs, zu dem sie 
gehören, zu- bzw. abgeflossen sind, 
gelten als in diesem Kalenderjahr bezo-
gen bzw. abgeführt. Als kurze Zeit gilt 
i. d. R. ein Zeitraum von 10 Tagen (nach 
dem 20.12. des alten und vor dem 
11.01. des neuen Jahres).
 Der Bundesfinanzhof hatte 2007 ent- 
schieden, dass diese Regelung auch 
für bestimmte Umsatzsteuer-Voraus-
zahlungen gilt, die für das vorangegan-
gene Kalenderjahr geschuldet und zu 
Beginn des Folgejahres gezahlt wer-
den.
 Die Verwaltung führt jetzt aus, dass 
sich die Fälligkeit der Vorauszahlungen 

auf den nächsten Werktag verschiebt, 
wenn sie auf einen Samstag, Sonntag 
oder Feiertag fällt. In diesen Fällen ist 
nach Ansicht der Verwaltung die Zah-
lung erst im folgenden Veranlagungs-
zeitraum zu erfassen, weil die Fälligkeit 
nicht innerhalb des 10-Tages-Zeitraums 
liegt.

Beispiel
Der 10. Januar 2010 fiel auf einen 
Sonntag. Die Umsatzsteuer Dezem- 
ber 2009 wurde am 11. Januar 2010 
bezahlt und konnte deshalb erst im 
Jahr 2010 als Betriebsausgabe ab-
gezogen werden.

Hinweis
Dem Beispiel liegt die Entscheidung 
eines Finanzgerichts zu Grunde. Ob 
der Bundesfinanzhof anderer Mei-
nung ist, bleibt abzuwarten.

Steuerbegünstigter Veräußerungs- 
oder Aufgabegewinn erfordert die 
Veräußerung bzw. Überführung aller 
wesentlichen Betriebsgrundlagen
Außerordentliche Einkünfte aufgrund 
der Veräußerung oder Aufgabe eines 
Betriebs unterliegen unter bestimmten 
Voraussetzungen einer ermäßigten Be-
steuerung. Ab 2001 wurde die Höhe des 
ermäßigten Steuersatzes mehrfach ge-
ändert. Mit diesen Änderungen haben 
sich aber die Anforderungen an die  
Steuerbegünstigung nicht verändert. 
Weiterhin müssen alle wesentlichen  
Betriebsgrundlagen entweder veräu- 
ßert oder ins Privatvermögen überführt 

werden. Das ist nicht der Fall, wenn 
aufgrund einheitlicher Planung und in 
engem zeitlichem Zusammenhang mit 
der Veräußerung oder Aufgabe des Be-
triebs eine wesentliche Betriebsgrund-
lage, z. B. eine GmbH-Beteiligung, in 
ein anderes Betriebsvermögen einge-
bracht wird, ohne dass die stillen Re-
serven dieser Beteiligung aufgedeckt 
worden sind.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Nochmals: Meldepflicht bei Minijobs
Wie berichtet, hat die Minijob-Zentrale 
mitgeteilt, dass es bei Entgelterhöhun-
gen bis 30.06.2014 ausreicht, dass dem 
Arbeitgeber im Monat der Entgelterhö-
hung ein Antrag des Arbeitnehmers 
auf Befreiung von der Rentenversiche- 
rungspflicht vorlag. Wurde die ge-
wünschte Befreiung bislang nicht der 
Minijob-Zentrale gemeldet, braucht sie 
nicht nachgereicht zu werden.
 Grundsätzlich gilt, dass die Daten 
aus dem dem Arbeitgeber vorliegenden 
Antrag auf Befreiung von der Renten-
versicherung im DEÜV-Verfahren an die 
Minijob-Zentrale übermittelt werden. 
Der Antrag des Arbeitnehmers ist nicht  
physisch der Einzugsstelle vorzulegen.

Anerkennung eines Ehegattenar-
beitsverhältnisses bei Nutzungs-
überlassung eines hochwertigen 
Pkws
Nach einem Beschluss des Bundes-
finanzhofs ist die Überlassung eines 
Pkws an den mitarbeitenden Ehepart-
ner unter dem Gesichtspunkt fremd-
üblicher Bedingungen zu prüfen. Mit 
diesem Leitsatz wurde das Arbeitsver-
hältnis einer mitarbeitenden Ehefrau 
nicht anerkannt.
 Die Ehefrau wurde nur aushilfswei- 
se, aber regelmäßig an 12 bis 17 Stun-
den wöchentlich mit einfachen Büro-
ar beiten beschäftigt. Sie erhielt dafür  
eine monatliche Vergütung von 100 € 
bzw. 150 €. Zusätzlich wurde ihr ein VW  
Tiguan zur uneingeschränkten Privat-
nutzung zur Verfügung gestellt. Das Ge-
richt verneinte die Üblichkeit einer der-  



artigen Vereinbarung. Die geringe Ver-
gütung und die dazu im Gegensatz 
stehende uneingeschränkte Nutzungs-
möglichkeit eines hochwertigen Pkws 
könnten nicht als fremdüblich angese-
hen werden.

Ferienjobs für Schüler sind sozial-
versicherungsfrei
Während der Ferien können Schüler un- 
begrenzt Geld verdienen, ohne sozial-
versicherungspflichtig zu werden. Vor-
aussetzung ist, dass die Beschäftigung 
im Voraus auf maximal zwei Monate 
oder 50 Arbeitstage im Kalenderjahr be- 
fristet ist. Pauschalbeiträge zur Kran-
ken- und Rentenversicherung fallen bei 
diesen kurzfristigen Beschäftigungen 
ebenfalls nicht an, weil es sich nicht um 
sogenannte Minijobs handelt. 
 Wird die Beschäftigung in einem Ka- 
lenderjahr über diesen Zeitraum hinaus 
fortgesetzt und ein Arbeitsentgelt von 
bis zu 450 € im Monat gezahlt, sind die 
Vorschriften für die sogenannten Mini-
jobs anzuwenden.

Beispiel
Schüler Paul arbeitet erstmals in 
den Sommerferien vom 21.07. bis 
29.08.2014 in einer Firma und er-
hält dafür ein Entgelt von 800 €. Es 
entsteht keine Sozialversicherungs-
pflicht, weil er weniger als 50 Tage 
arbeitet. Ab 01.10.2014 arbeitet er 
für monatlich 450 €. Ab diesem Tag 
hat der Arbeitgeber die pauschalen 
Beiträge sowie die Umlagen an die 
Knappschaft Bahn-See zu entrich-
ten.

Ansatz eines geldwerten Vorteils 
für die Privatnutzung eines Firmen-
fahrzeugs bei einem angehörigen 
Arbeitnehmer
Allein die Möglichkeit, ein Firmenfahr-
zeug gegen den Willen des Arbeitge-
bers privat zu nutzen, rechtfertigt noch 
nicht den Ansatz eines lohnsteuerbaren 
Nutzungswerts.
 Der Bundesfinanzhof hat sich mit ei- 
nem Fall auseinander gesetzt, in dem 
es um die mögliche Privatnutzung eines 
Arbeitnehmers ging, der gleichzeitig 

Sohn und potenzieller Nachfolger des 
Firmeninhabers war. In einer Zusatz-
vereinbarung zum Arbeitsvertrag wur- 
den dem Arbeitnehmer Privatfahrten 
mit dem zur Verfügung gestellten Pkw 
untersagt. Der Arbeitnehmer selbst war 
Halter eines privaten Fahrzeugs. Im Rah-
men einer Lohnsteuer-Außenprüfung 
wurde trotz Vorliegen eines Verbots der 
privaten Nutzung eine solche unter-
stellt und der Arbeitslohn des Arbeit-
nehmers entsprechend erhöht.
 Das Gericht hat dies abgelehnt und 
darauf hingewiesen, dass die heraus-
gehobene Position des Arbeitnehmers 
zum Unternehmen alleine nicht aus-
reicht, um hier eine private Nutzung zu 
unterstellen. Das Finanzamt muss nach- 
weisen, dass tatsächlich auch eine ver-
tragswidrige private Mitbenutzung vor-
gelegen hat.

Verfall von Urlaubsansprüchen bei 
längerer Arbeitsunfähigkeit
In einem vom Bundesarbeitsgericht 
entschiedenen Fall machte ein schwer-
behinderter Arbeitnehmer, der vom 
6. September 2005 bis zur einvernehm- 
lichen Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses am 31. März 2011 durchgehend 
arbeitsunfähig krank war, über bereits 
abgegoltene 54 Arbeitstage Urlaub hin- 
aus die Abgeltung weiterer 135 Arbeits- 
tage Urlaub geltend.
 In dem auf das Arbeitsverhältnis an- 
zuwendenden Manteltarifvertrag war 
geregelt, dass
�� unabhängig von individuellen Ar-

beitszeitschwankungen ein Erholungs-
urlaub von 30 Arbeitstagen für das lau-
fende Kalenderjahr gewährt wird;
�� als Arbeitstage alle Werktage mit 

Ausnahme der Sonnabende gelten;
�� Schwerbehinderte einen Anspruch 

auf Zusatzurlaub von 6 Urlaubstagen 
im Jahr haben;
�� das Fernbleiben in Folge Krankheit 

nicht auf den Erholungsurlaub ange-
rechnet werden darf.
 Das Bundesarbeitsgericht wies die 
Klage ab. Die Urlaubsansprüche des Ar-
beitnehmers aus den Jahren 2006 bis 
2009 verfielen nach der einschlägigen 
Regelung im Bundesurlaubsgesetz je-
weils am 31. März des zweiten auf das 

jeweilige Urlaubsjahr folgenden Jahres. 
Nach Auffassung des Gerichts enthält 
der Manteltarifvertrag keine für den Ar- 
beitnehmer günstigeren Frist- oder Ver-
fallsbestimmungen.

Sonstiges 

Keine Steuerhinterziehung bei 
Kenntniserlangung von Einbindung 
in Umsatzsteuerkarussell nach 
Leistungsbezug
Ein Unternehmer kann die gesetzlich ge- 
schuldete Steuer für Lieferungen und 
sonstige Leistungen, die von einem an- 
deren Unternehmer für sein Unterneh- 
men ausgeführt worden sind, abziehen. 
Die Ausübung des Vorsteuerabzugs 
setzt dabei voraus, dass der Unterneh-
mer eine nach den gesetzlichen Vorga- 

Abzug der Aufwendungen für 
einen Treppenlift
Wegen der Gehbehinderung des 
Mannes ließen Eheleute einen Trep- 
penlift in ihr Haus einbauen. Die Auf- 
wendungen hierfür machten sie als 
außergewöhnliche Belastung gel-
tend. Finanzamt und Finanzgericht 
wiesen den Abzug ab, weil vorher 
ein amtsärztliches Gutachten oder 
die ärztliche Bescheinigung eines 
medizinischen Dienstes der Kranken- 
versicherung hätte eingeholt werden 
müssen. Es lag nur ein ärztliches At-
test seines Internisten und Hausarz-
tes vor, die dem inzwischen verstor- 
be nen Mann eine weitgehende Ein- 
schränkung seiner Gehfähigkeit (nur 
mit Hilfsmitteln und unter Schmer-
zen möglich) sowie ein Unvermögen 
des Treppensteigens bescheinigte.
 Der Bundesfinanzhof hob das 
Urteil des Finanzgerichts auf. Ange-
sichts der gesetzlich festgelegten 
Katalogtatbestände ist die Zwangs-
läufigkeit und damit die medizini- 
sche Notwendigkeit von Aufwendun- 
gen für den Einbau solcher Hilfsmittel 
nicht formalisiert nachzuweisen. Das 
Finanzgericht muss nun die Fest-
stellungen treffen (z. B. ein Sachver-
ständigengutachten einholen).
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soziale Leistungen irgendeiner Art ge-
währt werden. Diese Leistungen sind 
auf den Kindergeldanspruch in der Bun- 
desrepublik anzurechnen.
 Diese Prüfungspflicht obliegt im fi- 
nanzgerichtlichen Verfahren dem ange- 
rufenen Finanzgericht. Werden dazu Be- 
scheinigungen in ausländischer Sprache 
vorgelegt, muss das Gericht eine Über-
setzung veranlassen.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Umsatzsteuer

Verkauf sämtlicher Eintrittskarten 
einer Theatervorstellung durch  
Reiseveranstalter umsatzsteuerfrei
Ein Reiseveranstalter kaufte von einem 
Theater sämtliche Eintrittskarten für ei- 
ne bestimmte Vorstellung gegen einen 
Pauschalpreis als „geschlossene Veran- 
staltung“. Die Karten wurden vom 
Thea ter ausgestellt und enthielten den 
Hinweis, dass die Aufführung vom Rei-
severanstalter präsentiert würde. Er ver - 
kaufte die Eintrittskarten auf eigenes Ri-
siko und beantragte die Umsatzsteuer- 
befreiung für diese Umsätze, die das 
Finanzamt ablehnte.
 Der Bundesfinanzhof gab dem Rei- 
severanstalter recht, weil die Veranstal-
tung von Theatervorführungen umsatz- 
steuerfrei ist, wenn die Darbietung als 
solche von einem Theater erbracht wird. 
Nach dem Gesetzeszweck kann nicht 
nur der Betreiber des Theaters die 
Steuerfreiheit beanspruchen, sondern 
jeder Veranstalter.

Hinweis
Neben der Veranstaltung von Thea-
tervorführungen sind auch Konzer-
te steuerbefreit.

Zu Mehrwertsteuersätzen bei Taxen 
und Mietwagen
Taxen und Mietwagen mit Fahrergestel-
lung können unterschiedlichen Mehr-
wertsteuersätzen unterliegen. Das gilt 
nicht, wenn sie Fahrten unter identi- 
schen Voraussetzungen durchführen, 
wie es bei Krankentransporten für eine 
Krankenkasse der Fall sein kann.

 Das Unionsrecht gestattet den Mit - 
gliedstaaten, auf die Beförderung von 
Personen und des mitgeführten Ge- 
päcks einen ermäßigten Mehrwert- 
steuersatz anzuwenden. In Deutschland 
hat der Gesetzgeber von dieser Mög-
lichkeit Gebrauch gemacht und den 
ermäßig ten Steuersatz für die Beförde-
rung von Personen mit Taxen vorgese- 
hen, sofern die Beförderung innerhalb 
einer Gemein de erfolgt oder die Beför-
derungsstrecke nicht mehr als 50 Kilo-
meter beträgt.
 Zwei deutsche Unternehmen, die 
Mietwagen mit Fahrergestellung anbie - 
ten, meinten, dass ihre Beförderungs-
leistungen im Nahverkehr, genau wie  
bei Taxen, nicht dem normalen Mehr- 
wertsteuersatz unterworfen werden  
dürften. Diese Leistungen betrafen u. a. 
den Krankentransport im Rahmen eines 
Vertrags zwischen einer Krankenkasse 
und dem Taxi- und Mietwagenunter-
nehmerverband. Insbesondere galt das 
in diesem Vertrag festgelegte Beförde-
rungsentgelt in gleicher Weise für bei-
de Arten von Unternehmen.
 Der Gerichtshof der Europäischen 
Gemeinschaften (EuGH) gab diesen Un- 
ternehmen nun Recht.

ben ausgestellte Rechnung besitzt. Ein 
Vorsteuerabzug ist dann zulässig, wenn 
diese Voraussetzungen zum Zeitpunkt 
der Ausführung der Lieferungen bzw.  
sonstigen Leistungen vorgelegen haben.
 Eine einmal bestehende Berechti-
gung zum Vorsteuerabzug fällt nicht  
deshalb nachträglich weg, weil der Un- 
ternehmer später von Umständen 
Kenntnis erlangt, die einem Vorsteuer-
abzug entgegen gestanden hätten, 
wenn er sie bereits beim Bezug der Wa-
ren gekannt hätte. Auch wird er durch 
diese nachträgliche Kenntnis nicht rück- 
wirkend zum Nichtunternehmer.
 Ein Schuldspruch wegen Steuerhin-
terziehung kommt deshalb nur in Be-
tracht, wenn der Unternehmer bereits 
zum Zeitpunkt des Warenbezugs die 
Unrichtigkeit der Vorsteuerabzugsbe-
rechtigung kannte oder hätte erkennen 
können.
(Quelle: Beschluss des Bundesgerichts- 
hofs) 

Kinder

Kindergeldberechtigung nach 
Aufnahme des Kindes in nur einen 
getrennten Haushalt innerhalb der 
früheren Ehewohnung
Wird ein Kind nach Trennung der Eltern 
vorwiegend in nur einen Haushalt auf- 
genommen, steht das Kindergeld allein 
diesem Elternteil zu. Eine vorhergehen- 
de Bestimmung der Kindergeldberech- 
tigung im Rahmen des ehemals ge-
meinsamen Haushalts wird damit ge-
genstandslos. Dabei kann ein getrenn- 
ter Haushalt auch innerhalb der früheren 
gemeinsamen Ehewohnung vorliegen.
(Quelle: Beschluss des Bundesfinanz-
hofs)

Kindergeldanspruch eines in 
Deutschland selbstständig Tätigen 
für die im EU-Ausland lebenden 
Kinder
Ein aus Polen stammender, selbststän-
dig Tätiger mit Wohnsitz in der Bundes-
republik hat grundsätzlich Anspruch auf 
Kindergeld für seine in Polen lebenden 
Kinder. Es ist lediglich zu prüfen, ob 
und inwieweit für die Kinder in Polen 




